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Beilage z« Nr . SSL der Karlsruher Zeitung.
Donnerstag , 3 Oktober 1878 .

Das Socialisteugesrtz nach den Kommissionsbeschlüssen
erster Lesung .

Nach der von der Subkommission festgestellten Redaktion

lauten die KommisfionSbeschllifse :
g 1. Vereine , welche durch socialdemokratische , socialistische oder

kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staat - - oder

Gesellschaftsordnung bezwecken, find zu verbieten .

Dasselbe gilt von Vereinen , in welchen soci
'
aldemvkratifche , sociali -

pjsche oder komwnuipische , aus den Umsturz der bestehenden StaatS -

«der Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öfsent «

lichen Frieden oder die Eintracht der BevölkerungSklaffen gefährdenden i

Weise zu Lage treten . s

§ 1s . Genossenschaftliche Kaffen , in welchen socialdemokratische , j

socialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden !

Eiaatt - oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen zn Tage !

treten , find in Verwahrung und Administration zu uehmen . Die

Befugnisse der Vorstände - gehen auf die administrirende Behörde bezw .

«ns den von der Behörde bestellten Administrator über .

Iw Uebrigen find Verbindungen jeder Art den Vereinen gleichgestellt .

§ 2 . Zuständig für da- Verbot ist die LandeS -Polizeibehörde .

Da - Verbot ist durch den „ Reich - anzeiger " bekannt zu machen .

Dasselbe ist sür da - ganze Bunde - gebiet wirksam und umfaßt alle

Verzweigungen de - Verein - , sowie jeden vorgeblich neuen Verein ,

welcher sachlich al - der alte sich darstellt .

§ Z. Auf Grund de- Verbot - find die Verein - kaffe sowie alle für

Zwecke de- Verein - bestimmte Gegenstände durch die Behörde in Be¬

schlag zu nehmen .

Nachdem da- Verbot endgiltig geworden , ist da - in Beschlag ge¬

nommene Verein - Vermögen durch die Verwaltungsbehörde zu liquidi -

ren und je » ach den gesetzlich zulässigen Verpflichtungen nnd Zwecken

de- Verein - zu verwenden .

Gegen die Anordnungen der Behörde findet nur die Beschwerde an

die Aufsichtsbehörden statt , mit Vorbehalt jedoch de- Recht - weg - für

vermögen - rechtliche Ansprüche Dritter und der Verein - Mitglieder .

§ 4 . Da - Verbot ist unter Angabe der Gründe dem Verein - »»»

stände zuzustellen . Gegen dasselbe steht dem Verein - vorstande die

Beschwerde (Z IS ) zu .
Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche « ach der Zustellung de-

Verbot » bei der Behörde anzubringen , welche dasselbe erlassen hat .

Die Beschwerde hat keine ausschiebende Wirkung .

8 5 . Versammlungen , in denen socialdewokratische , socialistische oder

kommunistische , auf den Umsturz der bestehenden Staat - - oder Gesell -

schasl- ordnung gerichtete Bestrebungen zu Lage treten , find aufzulösen .

Versammlungen , von denen durch Thatsachen die Annahme gerecht¬

fertigt ist , daß sie zur Förderung der im ersten Absätze bezeichneten

Bestrebungen bestimmt find , find za verbieten .
Den Versammlungen « erden öffentliche Festlichkeiten und Aufzüge

gleichgestellt.
8 5». Zuständig für da- Verbot und die Auslösung ist die Polizei¬

behörde.
Die Beschwerde folgt dem lände - gesetzlich vorgeschriebenen Jnftanzen -

zuge gegen Polizeiverfügungen entsprechender Art .

8 6. Druckschriften , in welchen socialdemokratische , socialistische oder

kommunistische , auf den Umsturz der bestehenden Staat - - oder Gesell -

fchaft- ordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden

«der die Eintracht der BevölkerungSklaffen gefährdenden Weise zu Tage

treten , find zu verbieten .
Bei periodischen Druckschriften kann da- Verbot sich auch aus d»S

fernere Erscheinen erstrecken , sobald auf Grund diese- Gesetze - da-

zweite Verbot einer einzelnen Nummer erfolgt .

8 ? . Zuständig sür da» Verbot ist die LandeS -Polizeibehörde — , bei

Periodischen , im Inland erscheinenden Druckschriften die LandeS - Polizci -

tehörde de - Bezirk », in welchem die Druckschrist erscheint . Da - Ver¬

bot der ferneren Verbreitung einer im Au - lande erscheinenden perio¬

dischen Druckschrift steht dem Reichskanzler zu .
Da - Verbot ist in allen Fällen durch den „ Reich - anzeiger " bekannt

zu machen und für da - ganze Bunde - gebiet wirksam .

§ 8 . Da » Verbot ist unter Angabe der Gründe dem Verleger , so¬

wie dem Herausgeber der Druckschrift zuzustellen .

Gegen da» von der LandeS-Polizeibehörde erlassene Verbot steht , un¬

beschadet de- Rechte - der Gegenvorstellung , dem Verleger sowie dem

Herau - geber die Beschwerde (8 IS ) zu .
Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach der Zustellung de »

VerbotS bei der Behörde anzubringen , welche dasselbe erlassen hat .
Die Beschwerde hat keine assschiebende Wirkung .

§ 9 . Auf Grund de - Verbot - find die von demselben betroffenen
Druckschriften da , wo sie fich zum Zwecke der Verbreitung vorfinden ,
in Beschlag zu nehmen . Die Beschlagnahme kann fich aus die zur

Vervielfältigung dienenden Platten und Formen erstrecken ; bei Druck¬

schriften im engeren Sinne hat auf Antrag de- Bctheiliglen statt Be¬

schlagnahme de - Satze - da - Ablegen de- letzteren zu geschehen . Die

in Beschlag genommenen Druckschriften , Platten und Formen find ,
nachdem da- Verbot endgiltig geworden ist, unbrauchbar zu machen .

Gegen die Anordnungen der Polizeibehörde findet nur die Beschwerde
an die Ausficht - behörden statt .

8 10 . Die Polizeibehörde ist befugt , Druckschriften der im § 6 be-

zeichneten Art , sowie die zu ihrer Vervielfältigung dienenden Platten
nnd Formen schon vor Erlaß eine - Verbot - vorläufig in Beschlag zu

nehmen . Die in Beschlag genommene Druckschrift ist innerhalb vier¬

undzwanzig Stunden der LandeS -Polizeibehörde einzureiche « . Letztere

hat entweder die Wiederaushebung de: Beschlagnahme sofort anzu¬
ordnen oder innerhalb einer Woche da- Verbot zu erlassen . Erfolgt
da» Verbot nicht innerhalb dieser Frist , so erlischt die Beschlagnahme
und müssen die einzelnen Stücke , Platten und Formen freigegeben
« erden .

§ 11 . Da - Einsawmcln von Beiträgen zur Förderung von social -

demokratischen , socialistische » oder kommunistischen , auf den Umsturz
der bestehenden Staat - - oder Gesellschaftsordnung gerichteten Bestre¬

bungen , sowie die öffentliche Aufforderung zur Leistung solcher Bei¬

träge sind polizeilich zu verbieten . Da - Verbot ist öffentlich bekannt

zu machen .
Die Beschwerde folgt dem lande - gesetzlichen Jnstanzenzuge gegen

Polizeiverfügungen entsprechender Art .
8 12. Wer an einem verbotenen Vereine (8 2) al» Mitglied fich

betheiligt , oder eine Thätigkeit im Interesse eine - solchen Verein - auS -

übt , wird mit Geldstrafe bi- zu SOY M . oder mit Haft oder mit Ge -

sängniß bi» zu drei Monaten bestraft . Eine gleiche Strafe trifft Den¬

jenigen , welcher an einer verbotenen Versammlung (§ 5) sich betheiligt ,
oder welcher nach Polizeilicher Auflösung einer Versammlung (§ 5)

fich nicht sofort entfernt .
Gegen Diejenigen , welche sich an dem Verein oder an der Versamm¬

lung al » Vorsteher , Leiter , Ordner , Agenten , Redner oder Kassierer be¬

theiligen , oder welche zu der Versammlung auffordern , ist aus Gesäng -

niß von einem Monat bi- zu einem Jahre zu erkennen .

8 13. Wer sür einen verbotenen Verein oder sür eine verbotene
Versammlung Räumlichkeiten hergibt , wird mit Gefängniß von einem

Monat bi» zu einem Jahre bestraft .
8 14 . Wer eine verbotene Druckschrift (§8 6 , 7) oder wer eine von

der vorläufigen Beschlagnahme betroffene Druckschrift (8 10 ) mit Kennt -

niß der Beschlagnahme verbreitet , forisetzt oder wieder abdruckt , wird

mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Haft oder mit Ge¬

fängniß bi» zu sechs Monate « bestraft .
8 15 . Wer eiuem nach 8 11 erlassenen Verbote zuwiderhandelt ,

wird mit Geldstrafe bis zu 500 Mark , oder mit Hast oder mit Ge¬

fängniß bis zu drei Monaten bestraft . Außerdem ist das zufolge der

verbotenen Sammlung oder Aufforderung Empfangene oder der Werth

desselben der Armenkasse der Ort » der Sammlung für verfallen zu
erklären .

8 16 . Gegen Personen , welche fich die Agitation sür die im 8 1

Abs . 2 bezeichneten Bestrebungen zum Geschäfte machen , kan « im Falle
einer Berurtheilung wegen Zuwiderhandlungen gegen die 88 12 — 15

neben der verwirkten Freiheitsstrafe auf die Zulässigkeit der Ein¬

schränkung ihres Aufenthalt - außerhalb ihres Wohnortes erkannt werden .

Auf Grund dieser Erkenntnisses kann dem Verurtheilten der Auf¬

enthalt in bestimmten Bezirken oder Ortschaften durch die LandeS -

Polizeibehörde untersagt werden . Ausländer können aus dem Bundes¬

gebiete auSgewiesen werden . Gegen solche Anordnungen findet nur

die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde statt . Zuwiderhandlungen
werden mit Gefängniß von einem Monat bis zu eiuem Jahre bestraft .

8 16 a . Gastwirthen , Schankwirthen und Personen , welche Klein¬

handel mit Branntwein oder Spiritn - treiben , kann der Betrieb ihre -
Gewerbes untersagt werden , wenn sie trotz ergangener Verwarnung
der Polizeibehörde in ihren Lokalen Agitationen für die im 81 Abs . 2
bezeichneten Bestrebungen durch aufreizende Reden Massen , oder fich
selbst bei solchen Agitationen betheiligen ; wenn sie aus Grund he¬
tz 6 verbotene Druckschriften auSlegen oder dulden , daß die Thätigkeit
der aus Grund diese- Gesetzes »erbotenen Vereine bei ihnen im Ge¬
heimen fortgesetzt wird .

3 16 d . Personen , welche e» fich zum Geschäft machen , die im 8 1
Abs . 2 bezeichneten Bestrebungen zu fördern oder welche auf Grund
einer Bestimmung dieser Gesetze- rechtskräftig zu einer Strafe oer -
urtheilt worden find , kann die Besugniß zur gewerbsmäßigen oder
nicht gewerbsmäßigen öffentlichen Verbreitung von Druckschriften ,

i sowie der Besugniß znm Handel mit Druckschriften im Umh -rziehen
entzogen werden .

§ 17 . DaS Verfahren wegen der KonzesfionSentziehungen in den
Fällen der 88 16 a und 16 d erfolgt nach de« lande - gesetzlichen Be -
ftimmungen sür die in der Gewerbeordnung vorgesehenen KonzesfionS -
entziehungen .

8 18 . Wer den auf Grund der 88 16 a oder 16 d erlassenen Ver -
fügungen zuwiderhandelt , wird mit Geldstrafe bis zn 1000 Mark
oder mit Hast oder mit Gefängniß bi» zn sechs Monaten bestraft .

8 19 . Zur Entscheidung der auf Grund dieser Gesetze» erhobenen
Beschwerden wird eine Kommission von neun Mitgliedern gebildet
Der BundeSrath wählt vier derselben au » seiner Mitte , die übrigen
fünf aus der Zahl der Mitglieder der höchsten Gerichte de- Reiche »
oder der einzelnen Bundesstaaten .

Die Wahl dieser sünf Mitglieder erfolgt sür die Zeit der Däner
diese- Gesetze » und sür die Dauer ihres Verbleiben - in richterlichem
Amte . Der Kaiser ernennt den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter
auS der Zahl der Mitglieder .

Die Kommission entscheidet in der Besetzung von sünf Mitgliedern ,
von denen mindestens drei zn den richterlichen Mitgliedern gehören
müssen . Vor der Entscheidung über die Beschwerde ist den Bethei¬
ligten Gelegenheit zur mündlichen oder schriftliche» Begründung ihrer
Anträge zu geben . Im Uebrigen bestimmt die Kommission ihre Ge -
schästSordnung selbständig . Die Enscheidungen erfolgen nach freiem
Ermessen und find endgiltig .

§ 20 . Für Bezirke oder Ortschaften , welche durch die im 8 1
Abs . 8 bezeichneten Bestrebungen mit unmittelbarer Gefahr sür die
öffentliche Sicherheit bedroht find , können von den Centralbehörden
der Bundesstaaten die folgenden Anordnungen , soweit sie nicht bereit -
laade - grsetzlich zulässig find , mit Genehmigung de- BnndrSrathS sür
die Dauer von längsten - einem Jahre getroffen werden : 1) daß Ver¬
sammlungen nur mit vorgängiger Genehmigung der Polizeibehörde
stattfiaden dürfen ; aus Versammlungen znm Zweck einer ausgeschrie¬
benen Wahl zum Reich - tag oder zur LandeSvertretsng erstreckt fich
diese Beschränkung nicht ; 2) daß die Verbreitung von Druckschriften
auf öffentlichen Wegen , Straßen , Plätzen oder an andern öffentlichen
Orten nicht fiattfinden darf ; 3) daß Personen , von denen eine Ge -
fährdnng der öffentlichen Sicherheit nnd Ordnung zn besorgen ist, der
Aufenthalt in den Bezirken oder Ortschaften außerhalb ihre - Wohn¬
orte » versagt werden kann ; 4) daß der Besitz, da» Tragen , die Ein -
führung und der Verkauf von Waffen verboten , beschränkt oder an
bestimmte Voraussetzungen geknüpft wird .

Ueber jede aus Grund der vorstehenden Bestimmungen getroffene
Anordnung muß dem Reich - tag , sowie der Landervertretung des Ban -
deSstaatS sofort , bezw . bei ihrem nächsten Znsammcntreten Rechenschaft
gegeben werden . Die getroffenen Anordnungen find ans die für gleich¬
artige Beschränkungen landeSgesetzlich vorgeschriebene Weise und außer¬
dem durch den „ Reich - anzeiger " bekannt zu machen .

Wer diesen Anordnungen oder den auf Grund derselben erlassenen
Verfügungen mit Kenntniß oder nach erfolgter öffentlicher Bekannt¬
machung zuwiderhandelt , wird mit Geldstrafe bis zn 1000 Mark oder
mit Hast oder mit Gefängniß bi» zu 6 Monaten bestraft .

§ 21 . Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter der Bezeich .
nung LandeS - Polizeibehörde , Polizeibehörde zn verstehen find , wird
von der Lentralbehörde de» Bundesstaat - bekannt gemacht .

8 22 . Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft und gilt bi- zum 31 .
März 1881 .

Dem HlüLe ei« 'Wmd.
Roman von E . Braddon .

(Fortsetzung an - dem Hanptblatt Nr . 233 .)

Hermann , der Miß Belormond im Theater gesehen und ungefähr

«ien so viel Notiz von ihr genommen hat , wie er das mit irgend
«wem anderen schönen Möbel gethan haben würde , begrüßt sie Höf -

llch, wobei er fich nicht wenig darüber wundert , wie sie und Myra

aaßerhalb des Theaters in dieselbe Galeere geralhen find . Er weiß

nicht, daß da» Vorhaben deS heutigen Tage » eine der Niedrigkeiten

ist, zu welchen fich die Liebe mitunter herabwürdigt . Myra , die ihn

letzt so selten sieht , läßt fich zu zweifelhafter Gesellschaft herab , um

einige Stunden in seiner Nähe verleben zu können . Hätte er Mr .

Lyndhnrst '- Einladung abgeschlagen , so würde auch sie eine Entschul¬

digung gefunden haben , um heute zurückzubleiben .
Gr ist aber hier , und sie ist ganz Leben und Fröhlichkeit , bereit ,

über Aller und Jedes zn sprechen . In ihrer Unterhaltung liegt ein

weltlicher Aufing — wie mit Zitrone oder Taycnnepfesser gewürzt ,
der seiner Neuheit wegen erfrischend wirkt .

Mit Edith » schwebt Hermann immer in himmlischen Regionen ;

denn ihre Welt ist nicht seine Welt , und ihre Gedanken find nicht

seine Gedanken . Selbst in Gesprächen über Literatur ist Myra gegen¬
über dem belesenen Lanbsräulein im Vortheil ; denn Myra lieSt nnr

die neuesten Bücher — Bücher , deren Titel in aller Welt Munde

find — und macht eS immer möglich , dieselben zu lesen , während sie
v «ch ganz neu find . Der letzte streitsüchtige Mauerbrecher , der gegen
die Zitadelle des christlichen Glauben » ausgesahren worden ist , der

Rkueste französische Roman mit seiner Verherrlichung weiblicher Un¬

treue ist ihr geläufig . Sie kann über die ernstesten wie über die fri¬

volsten Gegenstände sprechen und weiß über Alle - etwa » Schneiden¬
de» oder Geistreiches zn sagen .

Hermann ist es z» Muthe wie einem Manne , der , nachdem er län¬

gere Zeit einen ruhigen Hengst geritten , zn dem lebhaften Racepferde

zurückkehrt , welches er srüher geritten hat und , je nachdem sich der

Schritt beschleunigt , ein neuer Gefühl de - Entzückens und eine bei¬

nahe vergessene Kraft von Neuem empfindet . Diese leichten , welt¬

lichen Gespräche find unendlich angenehm um so angenehmer viel¬

leicht wegen der rasenden Schnelligkeit , mit welcher der Wagen di «

breite Landstraße entlang dahinfliegt , an der endlosen Reihe steifer vor -

fiädtischer Villen vorbei , mit ihren jungen Linden und schlanke » , roth -

blühenden Hagedornbüschen und ihrer kafserolenartig geschnittenen

jungen Bäumchen von zartestem Grün , alle nach einem Muster ; um

so angenehmer vielleicht wegen deS lieblichen , ausdrucksvollen Gestcht -

chenS, welches unter dem Schatten deS weißen van Dyk -HuteS her -

vor ihn anlächelt . Lyndhnrst , deS ZuhörenS müde , versucht die ge¬

selligen Talente Miß Belormond 'S zu entwickeln , die jedoch nur sagt :

„DaS thun sie" und „DaSthnter " , wenn sie nachdrücklich be¬

jaht , und „ Keine Spur " und „ Keine Idee "
, wenn sie verneint . EarlS -

wood sitzt aus dem Bock und unterhält fich mit seinem Diener , der

mitgenommen worden ist, um die Postillone zu beaufsichtigen nnd fich

allgemein nützlich zu machen . Sei Lordschaft ist ernst und nachdenk¬

lich gestimmt , wie eS einem Manne geziemt , dessen Verluste oder Ge¬

winne zwischen jetzt und Sonnenuntergang bedeutend sein werden .

„Wenn ich nur recht daran gethan habe , Alles aas „ Goldene -

Blitz " zu setzen"
, sagt er zweifelhaft .

„ Sie konnten nicht besser thnn , Mylord , nach den Nachrichten , die

wir durch — hm — hm "
, erwidert der Diener , seine Stimme zn

einem vertraulichen Flüstern senkend.

Sie kommen gerade ans der Haide au zur Zeih wo da- Gewühl
am dichtesten ist, und bevor sie noch Mr . Lyydhnrst 'S Loge hinausstei -

gen , gehen sie einige Zeit aus dem Sittelplatze auf und ab, wo Her¬
mann und MrS . Brandreth mit einer ziemlichen Anzahl Leute Be¬

grüßungen auStauschen und wo Miß Belormond zwar uagenirt ange -

statrt wird , jedoch ohne viele ihrer Bekannten in diesen bevorzugten
Regionen zu finden .

AuS irgend einem Grunde — wie eS kommt , kann fich Hermann
! nicht recht erklären — find Myra und er heilte vertranter mit ein -
! ander , als sic eS seit jener Zeit jugendlicher Thorheit in Eolehaven

jemals gewesen find . Ec hat ihr feinen Arm gereicht, um sie durch
da- Gedränge zu führen ; ihre kleine Hand — von einem Handschuh
umschlossen , dessen Farbe und Zartheit an die Blätter einer Theerose
erinnern — ruht vertrauensvoll auf seinem Rockärmel , so vertrauens¬
voll , daß er fich einige Male , al- dar Gewühl am dichtesten ist, ver¬

sucht fühlt , sie sanft zn drücken. Ihre Unterhaltung ist voller Leben
und sprudelndem Witz — eher wie eben geöffneter Tiiqnot , al - wie

frischgemolkcne Milch . Sie kritifirt die Vorübergehenden und spricht
mit entzückender Ruhe die beißendsten , der „ Geißel " oder dem . Cm -

sor " entliehenen CyniSmen au - und unterhält ihren Begleiter so aur -

gezeichnet , daß er durchaus keine Eile hat , nach der Loge hinanszu -

gehen , von wo auS Hamilton Lyndhnrst und Miß Belormond , mit
riesenhaften Renngläseru bewaffnet , die Menge betrachten . EarlSwood
ist auch dort , und sein kleine» Fernglas mit zwei zorafunkelndeu Augen
dahinter folgt dem Paare dort unten .

(Fortsetzung folgt .)



Handel und Verkehr .
Neuester Frankfurter Kurszettel im Hauptblatt

IN. Seite .
Haudelsberichte .

Berlin , 1 . Okt. Geireidemarkt. (Schlußberichi .) Weizen per
Okt .-Nov - 171L0 . per Nov .-Dez. 173.— , Per April -Mai 179L9 .
Roggen per Okt.-Nov . 115 .— , per Nov .-Dez . 116.50 per April -Mai
120 .— . Rüdöl i- -> 59 .— , per Okt. 58 .40 , per Okt.- « »». 57.90,
per April -Mai 58 .90 . Spiritus lovo 53 .50 , per Okt. 52.80 , per
Okt. -Nov . 50 .75 per April - Mai 5160 . Hafer per Okt. 127 .50 , per
April Mai 123 .50 . Veränderlich.

Köln . 1. Okt. I Schlußbericht.) Weizen — . los» biefiger 20.—,
tvoo tremder 18.50 , per Novbr. 17.50 , per März 17.90 Roggen
,c><» >, :estger 15.50 , per Novbr . 11.40 , per März 12 .—. Hafer
iovo bi - kqer 14 .— , r» r Novbr . 13. — . Rüböl k x 31 .— , per
Okt. 30 .20. per Mai 30 .60.

Hamburg , 1. Okt. SSlußb -richt. Wetzen fest per Okt..
Nov . 169 « . , per Nov .-Dez. 170 G ., per April - Mai 173 G.
« ogzen per Okt.-Nov . 108 G -, per Nov .-Dez . 110 B ., per April -
Mai 115 G .

Bremen , 1 . Okt. Petroleum . (Schlnßbericht.) Standard white
9.40 , per No » . 9 .70, Per Dez. 9.80 , per Jau .-März 10.—.

Höher. — Amerika« . Schweineschmalz (Wilcox) 33 */, Pf .
V.I - . Pari » . 30. Sept . (Börsennachricht .) Auch der Mo -

natSschloß brachte heute nur wenig Leben in da» Geschäft . Für
5proz . Rente wurde in Vorbereitung »er morgigen Liquidation ein
Report von 25 Cent, bedungen, also etwa derselbe Preis wie in der
vorigen Monarrabrechnung . Schluß still : 5proz . Rente 113 .65, 3pr »z .
76 .25, neue ainortistrbare 80 Fr ., Italiener 73.40, Lst -rr . Goldrenre
64 ' /, . ungarische 74 -/,„ neue Russen 83 '/, «, Türken 12.62 , Egypter
288 .12, österr. StaatLbahn 56l , Lombarden 162 , österr. Bodenkredit

565 , Banqne de Pari » 686 , Foncier 775 . Lyonnais 675, Mobilier
477 , spanischer Mobilier 813 , Snezaktien 765.

fPari, . 1. Okt. « übil per Oktbr. 86 .—. per Novbr . 86 .25,
per Dezbr . 86 .25 , per Januar - April 86 —. Spiritus per Oktbr.
61.— . per Januar - April 60.75 . Zucker , weißer , diSP. Nr . 3
per Oktbr. 61.75 , Per Januar -April 62.—. Mehl , 8 Marken , per
Oktbr . 65.25 , per Novbr .-Dezbr . 63 .— , per Novbr .-Febr . 62 .75,
per Januar - April 65 .25. Weizen per Oktober 27 .25 , Per Novbr .-
Dezbr . 27.25 , per Novbr .- Febluor 27.50 , per Januar - April 27Z0 .
Roggen per Oktbr . 17.— , per Novbr .- Dezbr . i7 .50 , per Novbr .-
Febr . 17 .50 , per Januar -April 17 75.

Amsterdam , 1. Okt. Weizen per Nov. 269 , per März 279.
Roggen Per Oktober 142, Per März 154.

Antwerpen , 1. Okt. Pelroleuwwarkt . Schlußbericht. Stim¬
mung : Hausse. RafstnirreS Type weiß , disponibel 24 b., 24'/, B.,Okt. 24 24 B .. Nov . 24 ' /, b., 24'/, B .. Dez. — b.. 25 B -, Jan .-
Febr . - b., 25 ' /. B .

London , I . Okt . <11 Uhr.) LonsolS 94 '»/, « . Italiener 72 °/,« ,1873er Russen 81°,,« , Lombarden — .
London , 1. Okt. (2 Uhr.) LonsolS 94' /. , sund. Amerik. 108»/, .
Liverpool , 1. Okt. Baumwollenmarkt . Umsatz 8000

Ballen . Angeboten.
New - Uork , 30. Sept . (Schlußkurse.) Petroleum in New-Nork

9 ' /, , dto. In Philadelphia 9°/« , Mehl 4,00 , Mais (old mixed ) 50,rother Wmterweizeu 1,07 , Kaffee , Rio good fair 17 , Havanna -
Zucker 7' /, , Getreidefracht 5-/. , Schmalz Marke Wilcox 7'/«, Speck 6' /, .

Baumwoll -Zufuhr 24000 B.. AySfuhr nach Großbritannien 13000 B ,dto . nach dem Lontinent — B .
Wien , 1. Okt. Bei der heutigen Ziehung der 4proz . österreich .

Loose von 1854 fiel der Hauptgewinn von 40,000 fl. auf Serie 1464
Nr . 47, 5000 fl . fielen auf Serie 1479 Nr . 1.

f Wien , 1. Okt. In der heute stattgefundenen Ziehung der

österr. Kreditloose L 100 fl . wurden folgende Serien gezogen : Nr ir342 348 645 1052 2621 8670 2912 3148 3420 3648 3785 4006 »4179 . Der Haupttreffer von 200,000 fl. fiel auf Serie 4179 Nr 7,40,000 fl. fielen ans Serie 348 Nr . 77 , 29,000 fl. aus Serie
Nr . 8 , je 5000 fl . auf Serie 3420 Nr . 66 und Serie 3648 Nr . 66

Wien . 1. Okt . Ziehung der Wiener 10O- fl.- L- ose von 1874.
zogeue Serien : 97 468 532 605 798 1267 1832 1699 2360 257g2694 2986 . Der Haupttreffer fiel auf Serie 605 Nr . 48. 30 000 n
fielen aus Serie 1699 Nr . 12, 10,000 fl. aus Serie 2694 Nr . 66

Baltimore , 28 . Sept . (Per transatlantischen Telegraph .) Da»
Post- Dampfschiff . Hannover « , Kapitän H. Erdwann , vom Nord-
deutschen Lloyd in Bremen , welches am 11. Septbr . von Bremen
abgegangen war , ist gestern wohlbehalten hier angekommen.

New - Dork , 30 . Sept . (Per transatlantischen Telegraph .) Da»
Post-Dampfschiff „Mosel" , Kapitän H. A . F . Neynaber , vom Nord-
deutschen Lloyd in Bremen , welcher am 11 . Septbr . von Bremenund am 18. Septbr . von Southampton abgegangen war , ist gestern6 Uhr Morgens wohlbehalten hier angekomwen. — (Mitgetheilt durch« . Schmitt nnd Sohn in Karlsruhe , 32 KarlSstraß?
Vertreter des Norddeutschen Aoyd in Bremen .)

WitteruugSbeobachtuugeu
»er meteorologische, Station Karlsruhe .

Varo-
mettr .

Lher« «« zeuch» I

Oktober
« et«
ta 0.

tigkeitt»
Pro«.

W>nd. Htmoitk . B rm « rt « »

1. « ttg«. ra »r 753 .1 -i- 15.6 76 WSW . bedeckt windig.
«achte » u»> 752 .7 -f- 13 .8 89 SW . „ trüb .

2 Mre «. 7 Uhr 757 .6 -s- 8L 99 RE . s. bew. aufheiternd.

g-

Verantwortlicher Redakteur :
Heinrich G 0 ll in Karlsruhe .

Bürgerliche Rechtspflege .
Oeffentliche Aufforderungen.

C .747 . Nr . 13,671 . Breisach Nach-
dem auf die diesseitige Aufforderung vom
21 . Juni 1878 Rechte oder Ansprüche der
genannten Art an die dort bezeichneten Lie¬
genschaften nicht geltend gemacht worden
find, werden solche der Hyazinth Karle
Wittwe , Wakpurga , gev . Glöckner, von
Blindlingen gegenüber für erloschenerklärt.

Breisach, deu 20 . September 1878.
Großh . bad. Amtsgericht.

M ö ß n e r .
C .701 . Nr . 15,559 . Durlach . Nach-

dem in Folg : der diesseitigen Aufforderung
vom 11 . Dezember 1877 , Nr . 16,651 , weder
dingliche Rechte, noch lehenrechtliche, noch
fideikommiffarische Ansprüche au die dort
bezeichnete Ligenschaft geltend gemacht wor¬
den find , werden solche dem neuen Erwer¬
ber gegenüber für erloschen erklärt .

Durlach , den 24. September 1878 .
Großh . bad. Amtsgericht .

Diez .
Baake» .

L .746 . Nr . 11,636 . Triberg . Gegen
UhrenkastenschreinerGustav Neu gart von
Bütevbach haben wir Gant erkannt und
zum Richtigstellung»- und Vorzug- Verfahren
Tagsahrt anberaumt auf

jDienstag den 29. Oktober ,
Vormittags 9 Uhr .

ES werden alle Diejenigen , welche An¬
sprüche an di« Gantmasse machen , aufge-
sordert, solche iu der Tagfahrt , bei Vermeiden
de, AuSschlusser, schriftlich oder mündlich
anzumelden, etwaige Vorzugs - oder Unter¬
pfand- rechte zu bezeichnen , BeweiSurkun-
den vorzulegen oder den Beweis durch an¬
dere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagsahrt wird ein Masse-
Pfleger und GläubigerauSschuß ernannt , rin
Borg - oder Nachlaßvergleich versucht und
in Bezug auf Borgvergleiche uud Ernen¬
nung de» MafsepflegerS und BläubigerauS -
schuffeS die Nichterscheineudenals der Mehr¬
heit der Erschienenen beitretend angesehen
werden . ^

Die im AuSlande wohnenden Gläubiger
habeu einen im Inland wohnhaften Zustel-
lungSgewalthaber zu bestellen , widrigen¬
falls weitere Verfügungen und Erkenntnisse
mit der Wirkung der Eröffnung an der
GerichtStasel angeschlagen, beziehungsweise
den Gläubigern . deren Aufenthalt bekannt
ist , durch die Post zugesendet werden.

Triberg , Len 28 . September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Singer .
Wolpert .

E744 . Nr . 12,284 . Breiten . Gegen
Kaufmann Leopold Uhl von Flehiugen
haben wir Gant erkannt, und eS wird nun -
mehr unter Festsetzungdes Tage » de» AuS-
bruchS de» ZahlungSunvcrwögeuS aus den
7. v . M . zum Richtigstellung» - und Bor -
»uaSversahren Tagsahrt anberaumt aus

Montag den 14 . Oktober d. I . ,
Vormittag » 9 Uhr .

ES wrroc« säe Derjenigen , welche au»
waS immer für einem Gruudr Ansprüche
an die Gsirtmasse machen wellen , e»M »r-
dcrt, solche in der - ngrsetzte» Tagfahr, , bet

iiate . schriftlich oder mmMch anzumilde»
und zugleich ihre ecru -igen Vorzugs - - der
UnterpsandSrechte zu bezeichnen , sonne irre
BeweiSurksndeu vsrzut '.zen e' rr orn Be¬
weis durch ander - Beweismittel «NM-cetcn .

Iu dersclbea Tagsahrt wird eiu Maffe-
psteger und eiu GläubigerauSschuß eruauut
uud ein Borg - oder Nachlaßvrrgleich ver-
sucht werden , und r» werden iu Bezug aus
Borgvergleiche und Erucnuunz der Maffe-
pstegecS nnv GläubigeranSschuffeSdie Aicht-
eriibeinenken - l» der Mebrbeit der Erschie¬
nenen beirretend angesehen werden.

Die im Anslande wohnenden Gläubiger
haben längsten» bis zu jener Tagsahrt einen
im Großherzvgthum wohnenden Gewaltha¬
ber sür den Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen, welche nach den Gesetzen der
Partei selbst geschehen sollen, widrigenfalls
alle weiteren Verfügungen Und Erkenntuiffe
mit der gleichen Wirkung , wie wenn sie der
Partei eröffnetwären , nur an dem Sitzung »,
orte de» Gericht» angeschlagen, beziehungS-
weise deujeuige« im AuSlaude wohnende»

Gläubigern , deren Aufenthaltsort bekannt
ist, durch die Post zugeseudetwürden .

Breiten , den 25. September 1878 .
Großh . bad. Amtsgericht,

vr . Kupfer .
T.749 . Nr . 10.604. Wolfach . Gegen

Buchbinder August HinterSkirch von
HaSlach haben wir Gant erkannt , uud eS
wird nunmehr znm Richtigstellung» - und
VorzugSversahren Tagsahrt anberaumt auf
Donnerstag den 24. Oktober d. I .,

Vormittags 8 Uhr .
ES werden alle Diejenigen , welche an»

war immer für einem Grunde Ansprüche an
die Gantmasse machen wollen , ausgesordert,
solche in der angesetzten Tagfahrt , bei Ver¬
meidung der Ausschlüsse » oon der Gant ,
persönlich oderdurch gehörig Bevollmächtigte,
schriftlich oder mündlich, anzumelden und
zugleich ihre etwaigen Vorzugs - oder Unter»
psandSrechte zu bezeichnen , sowie ihr« Be -
weiSurkunden vorzulegen oder den Beweis
durch andere Beweismittel anzutreten

In derselben Tagsahrt wird einMaffe -
pfleger und ei« GläubigerauSschuß ernannt
und ein Borg - oder Nachlaßvergleich ver¬
sucht werden, und eS werben in Bezug auf
Borzvergleiche und Ernennung deS Maffe-
pfleger» uud GläubigerauSschuffe» die Nichl-
erscheinendeuals der Mehrheit der Erschie¬
nenen beitrctend angesehen werden.

Ltr im AuSlande wohnenden Gläubiger
haben längstes- bis zu jener Tagsahrt «tue«
dahier wohnenden Gewalthaber für den
Empfang aller Einhändigungen zu bestelle«,
welche nach deu Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen, widrigenfalls alle weiteren
Verfügungen und Erkeuntnifle mir der glei¬
che« Wirkung , wie wen» sie der Partei er¬
öffnet wären , nur an dem SitzungSorte de»
Gerichts angeschlagen , beziehungsweiseden
iw AuSlande wohnenden Gläubigern , deren
Aufenthaltsort bekannt ist, durch die Post
zugesendet würden.

Wvlsach , den 28 . September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht,

v. B 0 dma «.
T 743. Nr . 42,841 . Heidelberg . Ge-

gen Schmirdmeister Heinrich Stech von
hier haben wir Bant erkannt, und Tagfahrt
zum Richtigstellung» - und BorzugSversah-
ren auf

Mittwoch den 6 . N ovember ,
Morgens 9 Uhr ,

anberaumt .
ES werden nun Alle , welche aus irgend

einem Grunde Ansprüche au die Gantmaffc
machen wollen, aufgefordert , solche in dieser
Tagfahrt , bei Vermeidung der Au- schluffe-
von der Gant , persönlich oder durch gehörig
Bevollmächtigte, schriftlich odermürwlichau-
zumeldenund zugleich die etwaigen BorzugS-
oder UnterpfaudSrechtezu bezeichnen , die der
Anmeldendegeltendmachen will, auch gleich¬
zeitig die BeweiSurkuuden vorzulegen oder
den Beweis mit andern Beweismitteln
auzutreten .

Ja derselben Tagfahrt wird eiu Gläu¬
bigerauSschuß ernannt , auch ein Borg - oder
Nachlaßvrrgleich versucht, uud e» sollen die
Nichterschetuenden in Bezug auf Borgvcr -
gleiche uud jene Ernennungen als der Mehr¬
heit der Erschienenen beitrrtend angesehen
werden.

Die im AuSlande wogenden Gläubiger
habeu längsten- bi» zu jener Tagsahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber für den
Empfang aller Einhändigungen zu bestellen ,
welche nach deu Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren
Versitzungen und Erkenutniffe mit der glei¬
chen Wirkung , wie wenn sie der Partei er-
öffaet wären , nur an dem SitzungSorte de»
Gerichts angeschlagen , beziehungsweiseden
iw AuSlande wohnenden Gläubigern , deren
AufeuhaltSort bekannt ist, durch die Post zu-
gesendet würden.

Heidelberg, den 26 . September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Sah .
L .704. Nr . 16,566 . Konstanz .

Die Gant gegen Karl Wi g-
genhanser , Rheinschmiedin
Konstanz, betr.

Beschluß .
I . Ausschluß - Erkenutniß .

, Diejenigen Gläubiger , welche ihre An¬
sprüche bi» heute nicht aogemeldet haben,
werden oon der vorhandenen Maffe für
ausgeschlossen erklärt.

II . Ans Grund deS Z 1060 P .O . wird
ausgesprochen :

ES sei die Ehefrau deS Semem -
scholdner», Amalie , geb. Fischer, be-
rechtigt, ihr Vermögen von dem ihre»
Ehemannes abzusondern.

Konstanz, den 18. September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Schönte .
C.673 . Nr . 16,499. Stock ach. Ja

der Gant gegen Bierbrauer Karl Krauth
von Zizenhausen werden olle bis heute nicht
avgemelbeten Forderungen hiemit von der
vorhandenen Maffe ausgeschlossen .

Stvckach. den 16, September 1378.
Großh . bad . Amtsgericht.

D 0 r n e r.
Ballweg .

C.700. Nr . 44,261 . Heidelberg .
Präklusiv - Bescheid .

Die Gaut
gegen Handelsmann Joseph
Bamberger hier.

Werden alle Diejenigen , welche in der
Tagfahrt vom

Heutigen
die Anmeldung uaterlaffen haben , von der
Maffe auSgeschloffen .

Heidelberg, deu 25. September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Sah .
C .725 . Nr . 44,557 . Heidelberg .

Präkln sio - Bescheid .
Ja der Bant gegen Buchhändler Ferdi¬

nand König hier werden diejenigen Gläu¬
biger , welche bi» heute ihre Forderungen
nicht angemeldet Hobe» , von der vorhande¬
nen Maffe auSgeschloffen .

So geschehen
Heidelberg, den 26. September 1878.

Großh . bad . Amtsgericht.
K a h.

VermögrnSadsouvrrsuge ».
E .755 . Nr . 6832 . Os send arg . Die

Ehefrau deS Paul Wörule , Mathilde , geb.
Bauwavn , ,0 Haruberg hat gegeu ihren
Ehemann bei diesseitigem Gerichtshöfe Klage
auf VerwögenSabsonderuug erhoben , zu
deren Verhandlung Tagsahrt aus

Samstag den 9 . November d. I .,
B 0 rm . 8 ' /, Uhr /

avgeorduet ist.
Di - » wird zur Keuntniß der Gläubiger

gebracht.
Offenburg , den 28 . September 1878.

Großh . bad. Kreis - uud Hosgericht.
Civilkawmer.

Reinhard .
Schwaab .

E .762 . Nr . 8638 . Mannheim . Die
Ehefrau de» Schirwfabrilante « F . M ayer ,
Maria , geb. Reich , dahier hat gegen ihren
Ehemann Klage auf VerwögenSabsonde -
ruag erhoben und ist Tagfahrt zur Ber -
Handlung hierüber auf
Donnerstag den 14. Novemberd . I . ,

BormitagS 9 Uhr ,
anberaumt , wa» hiermit zur Kenntniß der
Gläubiger gebracht wird

Mannheim , den 28 . September 1878.
Großh . . bad . Kreis - und Hosgericht.

Livilkammer.
K . v. St vesser .

Mechler .
E .718 . R .- Nr . 5329 . Waldrhut . Die

Ehefrau der WirthS Johann Maier von
GirSbach , Theresia , geb. Baumgartner ,
wurde durch diesseitiges Unheil vom Heuti -
geu sür berechtigt erklärt , ihr Vermögen
von dem ihre» EhemaaueS abzusoodcru,
was zur Kenntnißaahme der Gläubiger
veröffentlicht wird .

WaldShut , den 26. September 1878.
Großh . bad. KreiSgericht.

JuoghaunS .
Seifert .

E . 751 . Nr . 8090 . Mannheim .
Die Ehesrau de- Philipp W 0 l s h - r d, He-
lene, geb. Heibel, dahier wurde durchUrtheil
vom Heutigen für berechtigt erklärt , ihr
Vermögen von demjenigen ihre» Ehrman -
ueS abzasoudera . Lies wird hiermit zur
Kenntniß der Gläubiger gebracht.

Mannheim , deu 5 . September 1878.
Großh . doch. Kreis - uud Hosgericht.

Livilkammer .
Kamm .

C .731 . Nr . 17,521 . Ueberliugen .
Die Gaut gegeu Sebastian
Herzog von Hoheoliodeu -

Hof betr.
Gemäß 8 1060 der bürg . Pr .Ordg . wird

erkannt :
DieEhesrau deSGantmanuS , Loui¬

se, geb. Hoid, sei für "
berechtigt zu er¬

klären, ihr Vermögen von demjeni-
gen ihre» Ehemannes abzusondern,
unter Verfüllung der Gantmaffe iu
die Kosten .

B . R . W.
Ueberliugen, den 25. September 1878.

Großh. bad . Amtsgericht,
v. Woldeck .

Eutmüudiguugcu.
l T .721. Nr . 33,479 . Freiburg . Dem
! Konstantin Bnck dahier wurde wegen
^Geistes- nnd GemüthSschwäche ein Beistand
in der Person des Landwirth Konstantin
Deuzlin ger dahier beigegeben , ohne des
sen Mitwirken er die im L.R .S . 499 auf-
gesührten Geschäfte rechtSgiltig nicht vor¬
nehmen kann.

Freiborg , den 24. September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

G r S f f.
Erbttnweisuugeo .

E .703 . Nr . 18,523 . Mo Sb ach .
Die Bitte der Schiffer Georg
Adam Kiroer Wittwe , Ro
fine, geb. Knall, von Haßmer»
heim um Einweisung in Besitz
und Gewähr der Verlassen
schaft ihre» Ehemanne » betr.

Die Wittwe de» Schiffer» /Georg Adam
Sir » er , Rosine , geb Knall, von HaßmerS
heim hat um Einweisung in Besitz und Ge
währ der Berlaffenschast ihres Ehemanne»
gebeten .

Diesem Gesuche wird entsprochen, wenn
nicht

innerhalb 4 Wochen
Einsprache d „gegen erhoben wird.

MoSbach, den 26 . September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Rüttinger .
C.702 . Nr . 18,525. MoSbach .

Die Bitte deS Houptlehrer» Jo¬
ses Weiureuter in Neu-
deoau um Einweisung in Besitz
und Gewähr derBerlaffenschast
seiner ledigeu Schwester Rosa
Barbara Weiureuter von
Waldstetten , iu Neudeuau
wohuhaft.

Hauptlehrer Jvfes Weiureuter in
Neudeuau hat al» Erbuehmer laut eigen
händigen Testament» gemäß LR .S . 1006
und 1008 uw Einweisung iu Besitz und
Gewähr der Verlassc

'
nschaft seiner ledigen

Schwester Rosa Barbara Weinreuter
von Waldstetten gebeten .

Diesem Gesuche wird entsprochen, wenn
nicht

innerhalb 4 Wochen
Einsprache dagegen erhoben wird.

MoSbach, den 26 . September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Rüttingrr .
« .699 . Nr , 43,259. Pforzheim .

Nachdem ans die diesseitige Aufforderung
vom 7 . Juli d. I ., Nr . 31,710 , keine Ein -
spräche erhoben worden ist , wird Sophian
Höreth Wittwe , Emma , geb. Homann von
hier, in Besitz und Gewähr der Verlassen
schast ihre» Ehemannes eingewiesen.

Pforzheim , den 25. September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Arnold .
Feuerstein .L .714 . Nr . 22,602. Rastatt . An

dreaS Krätzig von Rastatt wird , nachdemkeine Einsprachen innerhalb der mit diessei¬
tiger Verfügung vom 2. Juli d. I ., Nr .
15,235 , festgesetzten Frist vorgetragen wnr -
den , in die Gewähr de» Nachlasses seiner
Ehefrau Juliane , geb. Braun , hiemit ein
gesetzt.

Rastatt , deu 27 . September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Hott .
C.748 . Nr . 13,323 . Br ei fach . Un¬

ter Bezug aus, die diesseitige Verfügung
vom 15 . Dezbr . v . I ., Nr . 16,021, wird die
Wittwe de » Joses Willoth von Gotten¬
heim i« deu Besitz und die Gewähr der
Verlaffiüschast ihre» verstorbenen Eheman
ncS hiermit riogewiesen.

Breisach, de» 13. September 1878.
Großh bad . Amtsgericht.

M S ß n e r.

C.739 . Nr . 44,616 . Heidelberg . Die
Wittwe de» Kaufmanns Karl Zipp von
Hirschhorn, Magdalena , geb. Gramberger ,dahier, hat um Einweisung in die Gewährdes Nachlasse » ihre» am 1. Mat d. I . dahier
verstorbenen EhemauueS gebeten .

Etwaige Einwendungen hiergegeu find
binnen 3 Monaten

diesseits zu erheben, ansonst dem Gesuche
statlgegebe » würde.

Heidelberg , den 27. September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Büchner .
E .705. Nr . 17,405 . Ueberliugen ^

Nachdem auf die diesseitige Aufforderung
vom 17 . v. MtS ., Nr . 14,705 , kemerlei Ein -
spräche erhoben wurde , wird nunmehr die
Wittwe deS Heinrich Bücher , Anna . geb.
Hirn , von Ueberliugen in Besitz und Ge-
währ der Berlaffenschast ihre» s- Eheman¬
nes eingewiesen.

Ueberliugen, den 24. September 1878.
Großh . bad. Amtsgericht.

A. v. Rüdt .
Erbvvrladuugea .

C. 733. Karlsruhe . Heinrich Merkte ,Bierbrauer von Elzach , der sich in letzter
Zeit in Mannheim ausgehalten haben soll,
ist zum Nachlaß seiner am 20. Juni 1878
dahier verstorbenen Tante Theresta Merk¬
te , ledige Köchin dahier, kraft Gesetzes al»
Miterbe berufen .

Da dessen derzeitiger Aufenthaltsort nicht
ermittelt werden kann, so wird derselbe hier¬
mit ausgefordert, seine Erbansprüche

binnen 3 Monaten
anher geltend zn machen , widrigenfalls die
Erbschaft lediglich Denen zugetheilt würde/
welchen sie zukäme , wenn er zur Zeit d«S
LrbaofallS nicht mehr am Lebe« gewesen
wäre.

Karlsruhe , den 27. September 1878.
Großh . Notar

Ott .
E .718 . Bruchsal . Franz Bach «

maun von Hier, an unbekaunteu Orten
abwesend, wird hiermit ausgefordert, zu den
ErbtheilllugSverhaudlungen auf Ableben
seines Vater » Georg Bachmann

binneu drei Monaten ,vou heute an gerechnet , dahier zn erfcheineu,
andernfalls die Erbschaft Denen zngetheilt
würde , denen sie zugefallen wäre, wenn er,der Borgeladene , zur Zeit de» Erbanfalls
nicht mehr gelebt hätte.

Bruchsal, den 26 . September 1878.
Großh . Notar

Kirchgeßner .

Strafrechtspflege
UrtheilSverküuduogeu.

L .693. Sect . IIId . J .Nr . 440 . T .LNr .
210 . Karlsruhe . Durch kriegsgerichtli¬
che» Erkenntniß vom 20. August, bestätigt
unterm 2 September d . Ir ., ist der am
25 . Juni 1850 zn Mannheim geborene
Grenadier Ludwig Klar de» 2 . Badischen
Grenadier - Regiment » „ Kaiser Wilhelm "
Nr . 110 wegen wiederholten Betrug » im
2. Rückfalle , einfachen Diebstahl» im 3
Rücksalle , Unterschlagung und Fahnen ,
flucht , Beider im 1. Rückfalle, mit Entfer¬
nung aus dem Heere, Verlost der bürgerlichen
Ehrenrechte aus fünf Jahre , vier Jahren
und sechs Monaten Zuchthaus und 200
Mark Geldstrafe, welche im Falle der Uu-
breibringlichkeit in zwrinndzwanzig Tage
Zuchthaus nmgewandelt wird , bestraft
worden.

Da » Eovtvwecial - Erkenntniß vom 27
Juni 1873 , soweit e» den Angescholdigtea
betrifft , ist ausgehoben und die darin er¬
kannte Geldstrafe, soweit sie noch nicht ein¬
gezogen , niedergeschlagen .

Karlsruhe , den 26 . September 1878.
Königliche» Gericht der 28 . Division .

C.720 . Nr . 12,998 Eppingen . Die
gegen den unerlaubt auSgewandertea Reser¬
visten J °h . Heinrich Vetter von Elsen» er¬
kannte Geldstrafe von 50 Mark wird , weil
unbeibringlich , in eiue Haftstrafe vou 14
Tagen verwandelt.

Unter Bezug auf unser AuSschreibeo i»
Nr . 124 dieses Blatte » bitten wir um Voll¬
zog der Freiheitsstrafe im Falle de» Beirr¬
ten- deS Johann Heinrich Vetter .

Eppingen , den 26. September 1878.
Großh . bad . Amtsgericht.

Kogler .
Druck und » erlag der « . » raan/schea vosbuchdrackrret ,
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